Checkliste Biosicherheitsmaßnahmen in der Rinderhaltung

Ein hoher Tiergesundheitsstandard muss geschützt werden.
Biosicherheitsmaßnahmen nennt man alle Vorsorgemaßnahmen, die gegen eine Einschleppung von Tierseuchen und sonstigen Infektionskrankheiten gerichtet sind. Diese Checkliste dient der praktischen Umsetzung der Biosicherheitsmaßnahmen im Betrieb und kann zugleich zur Erfüllung der Anforderungen des neuen QM-Standards verwendet werden. 


Grundlegende Maßnahmen
☐ Maßnahmen zur Verhinderung der Einschleppung von Tierseuchen umgesetzt
☐ BHV1-Status des Betriebes regelmäßig überprüft
☐ Hygieneregeln im Betriebsalltag konsequent eingehalten

Abschirmung der Betriebseinheiten
☐ Betriebsgelände eingezäunt/eingefriedet
☐ Warnschilder angebracht („Wertvoller Tierbestand – Betreten verboten!“)
☐ Isoliermöglichkeit bei Neu- oder Umbauten eingeplant
☐ Krankenbox und Abkalbebox räumlich getrennt
☐ Kranken- und Abkalbebereich nicht im gleichen Hygienebereich

Zutrittsbeschränkung
☐ Zutritt für betriebsfremde Personen geregelt
☐ Direkte Tierkontakte auf notwendige Personen beschränkt
☐ Tierarzt, Besamungstechniker und Klauenpfleger etc. nur unter Hygienebedingungen 
     im Stall
☐ Viehhändler und Transporteure betreten Stall möglichst nicht
☐ Stallbetreten nur mit Einweg- oder betriebseigener Schutzkleidung erlaubt

Schutzkleidung
☐ Betriebseigene Kleidung und Schuhe für Besucher vorhanden
☐ Umkleidemöglichkeit außerhalb des Tierhaltungs- und Hygienebereiches eingerichtet
☐ Einwegkleidung nach Nutzung im Betrieb entsorgt
☐ Schutzkleidung für regelmäßig wiederkehrende Besucher bereitgestellt
☐ Schutzkleidung nach jeder Nutzung gewaschen
☐ Nach Besuch von Tierschauen/Auktionen Kleidung gewechselt

Hygiene, Reinigung und Desinfektion
☐ Tierkadaver-Lagerung möglichst an Grundstücksgrenze organisiert, außerhalb des Haltungsbereiches (auch Weide und Triebwege!)
☐ Reine und unreine Hygienebereiche festgelegt
☐ Geräte regelmäßig gereinigt und desinfiziert
☐ Fahrzeuge nach Schlachthof-Fahrten gereinigt/desinfiziert
☐ Stiefel und Kleidung regelmäßig desinfiziert
☐ Schädlings- und Nagerbekämpfung durchgeführt
☐ Händehygiene vor und nach Stallbetreten sichergestellt
☐ Desinfektionsmöglichkeiten an Stallzugängen vorhanden
☐ Wasserschlauch vorhanden
☐ Handwaschbecken vorhanden
☐ Handwaschmittel vorhanden
☐ Einweg-Handtücher vorhanden
☐ Mülleimer vorhanden
☐ Desinfektionsbecken vorhanden

Kontrollierter Tierhandel / Tierzugänge (auch von Pensionsbetrieb, Alp etc))
☐ Nur gesunde Tiere zugekauft oder gehandelt
☐ Gesundheitsstatus der Tiere überprüft
☐ Zusätzliche Anforderungen bei Tieren aus nicht BHV1-freien Regionen erfüllt
☐ Tiere nach Auktionen oder Tierschauen isoliert
☐ Rückkehrende Tiere zusätzlich auf BHV1 untersucht

Überwachung und Kontrolle
☐ Untersuchungsintervalle für Blutproben eingehalten
☐ Untersuchungsintervalle für Milchproben eingehalten
☐ Ergebnisse dokumentiert
☐ Kontakt zum Veterinäramt bei Fragen sichergestellt

Quelle: Merkblatt „Biosicherheitsmaßnahmen in der Rinderhaltung“ https://btsk.de/wp-content/uploads/2026/03/Biosicherheit_Rinderhaltung_StMUV.pdf 
